
Einwände der Gemeinde Kisdorf gegen die Errichtung der 380kV-Ostküstenleitung auf 
der im Planfeststellungsverfahren beantragten Trasse und Forderung, diese Trasse an 
der geplanten Autobahn A20 errichten zu lassen.   

    

1. Landwirtschaftliche Hofstelle, Marienhofweg, Grenzbereich zu Sievershütten 
Errichtung einer Kabelübergangsanlage (KÜA) Kisdorferwohld-Ost. Hier soll ein Areal von ca. 
5000 qm versiegelt werden. 
Einwand:  
Die kürzere und gradlinige Zuwegung zur KÜA von der Segeberger Straße aus  (Abschnitt 
Sievershüttener Heide) wurde versagt, es soll der gesamte Zulieferverkehr für den Bau der 
KÜA u.a. auch die sehr schweren LKW mit den 38t-Kabeltrommeln über die Wakendorfer 
Straße, dann am Waldhof vorbei über den Bach Fuhlenbek und weiter über die dortige aktive 
Hofstelle erfolgen [Bild 1]. Die Zuwegung ab dem Waldhof ist ein schmaler, als einspurig 
anzusehender Wirtschaftsweg, der in keiner Weise geeignet ist über diese Länge den 
Schwerstlastverkehr aufzunehmen. Der Betrieb der dortigen landwirtschaftlichen Einrichtung 
wird beeinträchtigt.   

2. Marienhofweg 
Offene Kabelverlegung, hier werden zusätzlich 12 Crossbonding-Muffen (Verbindungsstücke 
mit Leitungstausch) der Kabel gesetzt. Über jede Muffe wird ein Betonschacht errichtet, der 
ebenerdig von außen sichtbar ist und mit Stahlabschrankungen oberirdisch auf freiem Feld 
gesichert wird. 
Einwand:  
Der Lauf der Fuhlenbek [Bild 2, 2a] (in der Tennet-Zeichnung falsch als Rönne bezeichnet) 
wird im Quellbereich unterbrochen und im Lauf gestört. Auch das Taubenholz (wertvolles 
Biotop) wird tangiert und gestört. Zudem wird ein Privatweg großräumig durchschnitten. 

3. Wakendorfer Straße / Kisdorferwohld 
Querung der Trasse südlich der Buskehre unter der Wakendorfer Straße (Kreisstraße). An 
dieser Stelle werden die 12 Leitungen unter der Straße durch Horizontalbohrungen verlegt. 
Einwand:  
Der Quellbereich der Fuhlenbek (wieder falsch als Rönne bezeichnet) ist hier von der offenen 
Bauweise, als auch von den Horizontalbohrungen besonders betroffen [Bild 3], der jetzige 
Lauf wird wahrscheinlich zerstört. Desweiteren wird die Trasse aufgespreizt (ca. 50m Breite) 
[Bild 3a]. Das hat auch zur Folge, dass die Dorfentwicklung im Bereich Kisdorferwohld 
nachhaltig gestört wird. Die langfristige Planung, die Wakendorfer Straße westlich zu 
bebauen und damit die Lücke zum Ellernbrook zu schließen wäre so nicht mehr möglich. 

4. Ellerbrook, Bereich Vogelschießerplatz 
Von Osten kommend geht die Trasse in offener Bauweise zwischen den Wohnhäusern  
Ellernbrook 4 und 6a durch, quert die Straße Ellernbrook und wird weiter über die Felder in 
Richtung Elmenhorstweg geführt [Bild 4, 4a]. Auf der durchquerten Pferdekoppel nördlich 
des Ellernbrooks werden wieder 12 Crossbonding-Muffen mit den oben beschriebenen 
Betonschächten gesetzt. Dies bedeutet auch einen breiteren Aushub. 
Einwand:  
Die Abstände zu den o.g. Wohnhäusern sind sehr klein (wenige 10m). Die Koppel, auf der die 
CB-Muffen gesetzt werden, wird dadurch unbrauchbar. Die Durchgangsstraße Ellernbrook 



wird während der gesamten Bauphase dieses Abschnitts voll gesperrt. Zudem muss 
mindestens eine große Eiche gefällt werden.  

5. Elmenhorstweg, westlich des Parkplatzes Endern 
Aus Richtung Ellernbrook kommend durchquert die Trasse den Elmenhorstweg und biegt 
dann in Richtung Westen ab [Bild 5, 5a]. Auch hier wird wieder in offener Bauweise verlegt. 
Der Elmenhorstweg wird für die Bauzeit voll gesperrt. 
Einwand:  
Zwei Wasseradern, eine vom Leutnantsgehölz kommend (in der Tennet-Zeichnung nur als 
„Graben“ bezeichnet), die zweite auf der südlichen Straßenseite von der Anhöhe von Westen 
kommend (von Tennet gar nicht erwähnt) werden durchschnitten und beschädigt. 
Gebündelte Drainageleitungen werden mehrfach durchschnitten. Die Wasserführung in 
diesem Bereich ist ungeklärt, es droht eine Grundwasserabsenkung während der Bauphase. 
Weiter wird auch hier direkt neben Wohn- und Gewerbegebäuden verlegt. Zudem 
beeinträchtigt die Vollsperrung den Gewerbebetrieb. 

6. Elmenhorstweg, Leutnantsgehölz 
Bergan von der Durchquerung Elmenhorstweg kommend geht die Trasse in offener Bauweise 
zur KÜA, auf einer jetzt noch landwirtschaftlich genutzten Fläche im Landschaftsschutzgebiet. 
Hier wird die KÜA mit 10.000 qm deutlich größer als die in Kisdorferwohld-Ost und wird 
ebenfalls von einer Ringstraße umfasst [Bild 6a]. Eine dauerhafte Zuwegung aus Richtung 
Westen über den Elmenhorstweg wird festgelegt. 
Einwand:  
Direkt südöstlich neben der KÜA (ca. 50m) grenzt eine Biotopfläche (15a-Fläche) der Stiftung 
Naturschutz. Auf dieser äußerst sensiblen und streng geschützten Fläche dürfen keine 
Aktivitäten oder Veränderungen stattfinden, was durch den Bau und Betrieb der KÜA nicht 
gewährleistet werden kann. Die ober- und unterirdische Wasserführung in dem abschüssigen 
Gebiet hin zur Biotopfläche wird beeinflusst, es drohen Veränderungen im Bereich der Klein- 
und Kleinstlebewesen. Zudem ist das ganze Gebiet eine Endmoränenlandschaft, bestehend 
aus Sand, Geröll, Moor und Lehmboden, das zu erheblichen Komplikationen und nachteiligen 
Bodenveränderungen beim Bau führen kann. Es wird hier in unmittelbarer Nähe zum 
genannten Habitat eine Fläche von ca. 10.000m2 komplett versiegelt. 

7. Willbrann 
Vom Strommast an der KÜA geht die Freileitung auf einen 90 bis 95m hohen Freileitungsmast 
(alte Masthöhe 32m). Diese extreme Masthöhe ist nötig um ein Fauna-, Flora- Habitat-Gebiet 
(FFH-Gebiet, d.h. höchste Schutzstufe der EU), die sogenannten Gallen, von 531m zu 
überspannen [Bild 7, 7a]. 
Einwand:  
Dieses FFH-Gebiet zusammen mit den aus der Eiszeit geformten Gallen 
(Landschaftseinschnitte und Gewässer) ist einmalig in Schleswig-Holstein und beherbergt 
eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren, die besonders geschützt sind. Hier sind Flachteiche 
speziell für Amphibien, Insekten und seltene Pflanzen angelegt. Zudem sind in unmittelbarer 
Nähe Storchennester (Weißstorch) jährlich besiedelt. Für diese Tiere sind die mehr als 
doppelte Anzahl an Freileitungen eine wesentlich größere Gefahr. 

8. Friedrichstaler Weg 
Auch am Ende des Friedrichstaler Weges ist ein sehr hoher Mast geplant, der das eben 
genannte Gebiet überspannt. 
Einwand:  



Im Bereich dieses sensiblen Areals werden Schäden durch den Schwerlastverkehr für den 
Auf- und Abbau der Masten befürchtet. Auch die unter Punkt 7 dargestellte Gefahr für 
Störche gilt hier. 

9. Gräbenhorst, Wischbek 
Von Osten kommend trifft hier die geplante 380 kV-Leitung auf die von Norden kommende 
110 kV-Leitung. In der Senke Gräbenhorst/Wischbek werden diese Leitungen zusammen auf 
einen Mast geführt und in Richtung Henstedt-Ulzburg geleitet.  
Einwand:  
Die Zuwegung über den Gräbenhorst ist von der Straßenkonstruktion in keiner Weise 
geeignet, den Schwerlastverkehr zu tragen. Auch hier werden enorme Straßenbauschäden 
und Naturschäden durch Verdichtung etc., besonders im Bereich der Wischbek erwartet. 
 

 

Zusammenfassung: 

Für den Kisdorferwohld mit seinen schutzwürdigen Landschaftsschutzgebieten und FFH-Gebieten 
ist der gesamte Trassenverlauf aus naturschutzrechtlichen Gründen eine besondere Belastung. 
Die dargestellten Problemzonen bedeuten ein sehr hohes Konfliktpotential (- -) für die Umwelt 
insbesondere Fauna und Flora, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger, die in der 
unmittelbaren Umgebung wohnen. Insofern ist nicht nachvollziehbar, dass in dem 
Abwägungsprozess (Anlage C Planfeststellungsunterlagen) zwischen den verschiedenen 
Korridoren nur wegen der bestehenden Vorbelastung durch die Bestandstrasse mit einem sehr 
geringen Konfliktpotential (+ +) zu rechnen ist. 

Detaillierte Einwände betreffend fehlerhafter Abwägung zwischen den Korridoralternativen 
sollten nach Absprache aus der Stellungnahme von CDU und BfB Henstedt-Ulzburg übernommen 
werden: 

ab Einwand 17 betr. technisch/wirtschaftlicher Kriterien Kosten 

ab Einwand 24 – 34 betr. Schutzgut Mensch, Tiere, Pflanzen, Landschaft 

Unter Berücksichtigung aller dort aufgeführter Korrekturen verändert sich das Gesamtergebnis 
des Korridors V1/A20 von durchschnittlich (0) auf sehr gut geeignet (++) und müsste damit die 
Vorzugstrasse darstellen, so dass unsere Forderung nach Verlegung der 380 kV-Leitungstrasse an 
die A20 argumentativ untermauert wird. 

 
 
Diese Einwände sind in der Bau- und Planungs-Ausschusssitzung der Gemeinde Kisdorf am 16.2.2021 
(bis auf kleinere redaktionelle Änderungen) diskutiert worden und sollen über Frau Prof. Dr. Leppien 
an die dafür zuständige Stelle des Landes Schleswig-Holstein geschickt werden. 
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